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Landgericht Dortmund 

Minweisbeschluss 

In dem Rechtsstreit 
066689A6l8f688e8flß. gegen 

weist die Kammer nach Überprüfung der Sach- und Rechstlage darauf hin, dass eine 
Entscheidung über die hilfsweise eingelegte Drittwiderklage tatsächlich nicht 
ergangen ist, sondern ausweislich der Urteilsgründe -nicht aber des Tenors- nur eine 
Entscheidung über die hilfsweise eingelegte Widerklage mit den Anträgen zu 2. a) 
und 2. b). 

Eine Entscheidung über die Kosten der hilfsweise erhobenen Drittwiderklage war 
daher mangels Rechtshängigkeit infolge des Nichteintritts der innerprozessualen 
Bedingung, unter der die Drittwiderklage hilfsweise erhoben worden war, nicht 
veranlasst, weswegen die Kläger auch nicht mit Kosten der Drittwiderbeklagten zu 
belasten waren. 

Dortmund, 15.05.2014 
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